
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

An die 10. Vollversammlung am 8.11.2023 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte Salzburg 
 

 
Erhöhung des maximalen Leistungsausmaßes in der Hauskrankenpflege und 
Haushaltshilfe sowie Erhöhung der Zuschussleistung an das neue maximale 

Stundenausmaß 

 
Aktuell ist das maximale Leitungsausmaß in der Hauskrankenpflege und der 
Haushaltshilfe auf 100 Stunden im Monat inklusive Anfahrtspauschale von 20 Minuten 
pro Einsatz geregelt. 

 
In den meisten Fällen ist dieses Stundenausmaß ausreichend und wird auch in vielen 
Fällen nicht komplett benötigt.  

 
Bedauerlicherweise kommt es aber immer wieder vor, dass das Stundenkontingent 
nicht ausreichend ist, vor allem aufgrund des Betreuungs- und Pflegebedarfs sowie 

des zu kleinen sozialen Umfeldes (Familie, Freund:innen, Nachbar:innen). Aber auch, 
weil aufgrund von räumlichen und finanziellen Gegebenheiten eine Inanspruchnahme 
einer 24h-Betreuung nicht möglich ist. 

 
Bei der aktuellen und zu erwartenden zukünftigen Personalsituation in den 
Senior:innenenwohnhäusern von Stadt und Land Salzburg werden in Zukunft mehr 

Menschen mit erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf im häuslichen Umfeld von den 
mobilen Diensten versorgt werden.  
 

Es ist deswegen davon auszugehen, dass das aktuelle maximale Leistungsausmaß 
vermehrt nicht ausreichend sein wird. 
 

 
 
Die AUGE/UG stellt daher den  

 
 

 
A N T R A G 

 
Die 10. Vollversammlung der Arbeiterkammer Salzburg fordert die Salzburger 
Landesregierung auf,  

 
 



• eine Erhöhung des maximalen Leistungsausmaßes auf 136 Stunden 
inklusive 20 Minuten Wegzeitpauschale im Monat lt. Soziale Dienste 
Verordnung Abschnitt 3, Paragraph 9 vorzunehmen, 

• eine Erhöhung der maximal zu bewilligen Zeit pro Einsatz vorzunehmen 
und  

• eine Erhöhung der Zuschussleistung auf das Stundenausmaß von 136 
Stunden vorzunehmen.1 

 
 
 

 
Für die AUGE/UG 
 

 
 
 

 
Klaus Brandhuber 

 
1 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000280  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000280

